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Ökosystemleistungsbewertung  
bei österreichischen  
Landnutzungsentscheidungen 
Grundlagen, Ansätze und Chancen

Antonia Schneider

Kein menschliches Leben auf der Erde wäre möglich ohne die materiellen und immateriellen Leistun-
gen der Natur. Sie reichen von der Bereitstellung von Nahrungsmitteln und Rohstoffen, über den Rück-
halt von Kohlenstoff und Hochwasser bis hin zur Erholungswirkung eines Spazierganges und spannen 
dadurch den Rahmen für wirtschaftliches und soziales Handeln auf. Landnutzungsentscheidungen haben 
dabei einen starken Einfluss auf die Funktionsfähigkeit von Ökosystemen und in weiterer Folge auf die 
Bereitstellungen von Ökosystemleistungen (ÖSL). Trotzdem werden Nutzen, die von der Natur ausge-
hen, zu wenig in der Planung integriert und unterbewertet, besonders, wenn sie über keinen (leicht 
ablesbaren und direkten) monetären Wert verfügen. Im Rahmen dieser Untersuchung wird auf Basis 
der Verfassungsgesetze und sektoraler Gesetze ein klares öffentliches Interesse für den Schutz und die 
Entwicklung von ÖSL festgestellte. Demnach sollten bereits heute ÖSL in der Entscheidungsfindung als 
bedeutender Beurteilungsmaßstab herangezogen werden. Anhand von vier Hauptanwendungsgebieten 
wird die mögliche Integration der ÖSL-Bewertung in der österreichischen Planung diskutiert. Die Erhe-
bung und Einbeziehung der Werte der Natur bietet eine Vielzahl von Chancen, von der Offenlegung von 
Zielkonflikten, über die Unterstützung des Umweltschutzes durch das Aufzeigen von Effizienz bis hin 
zu Bewusstseinsbildung sowohl in der Öffentlichkeit als auch bei Entscheidungsträger_innen. Auf diese 
Weise könnten Landnutzungsentscheidungen in Österreich ökologisch nachhaltiger und transparenter 
gestaltet werden.

1 Einleitung

Die Landschaft Österreichs, Städte, Berge, Flüsse, Felder 
und Wälder, ist Ausdruck von jahrhundertelangen Trans-
formationsprozessen durch wirtschaftliche Nutzung. Es 
gibt keinen Bereich des Landes, der nicht von privaten oder 
öffentlichen Landnutzungsentscheidungen geprägt wurde 
und wird. Diese Entscheidungen betreffen Änderungen 
in der Art oder Intensität der Landnutzung, inklusive der 
Aufgabe der Bewirtschaftung im Sinne eine Nichtnutzung, 
genauso wie die Beibehaltung der aktuellen Landnutzung. 
Die Landnutzer_innen verfolgen unterschiedliche Interes-
sen, dabei werden Leistungen von Ökosystemen, etwa die 
Produktion von Holz, der Schutz vor Naturgefahren oder  

 
 
die Erholungswirkung, gezielt oder als Nebeneffekte in 
Anspruch genommen. 

Dadurch kommt es auch zu einer Umwandlung oder 
Beeinträchtigung von Ökosystemen: während man ein-
zelne Ökosystemleistungen (ÖSL) maximiert werden 
andere reduziert oder gehen verloren. Ein Problem ist, 
dass nur ein Teil der Nutzeffekte von Ökosystemen bei 
jenen anfallen, die auch über die Verfügungsrechte über 
die Flächen verfügen und damit die Erbringung von ÖSL 
konkret beeinflussen können (Rouquette 2013: 3). Hinge-
gen gibt es Leistungen, die auf die Bewohner_innen im 
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näheren Umfeld des Ökosystems wirken, etwa der Schutz 
vor Überflutungen, aber auch einige, die einen nationalen 
oder sogar globalen Nutzen besitzen, etwa die Reduktion 
klimaschädlicher Gase durch die Bindung von CO2 in Bio-
masse. Die Erbringung dieser ÖSL ist jedoch im Sinne des 
öffentlichen Interesses bzw. Gemeinwohls und kann als 
externer Effekt oder öffentliches Gut charakterisiert wer-
den.  

Individuelle Landnutzungsentscheidungen werden nicht 
in einem „Vakuum“ getroffen, sondern sind in hohem 
Maße von äußeren Bedingungen beeinflusst. Neben tech-
nologischen und wirtschaftlichen Entwicklungen, die etwa 
die Effizienz von Produktionsprozessen steigern oder die 
Nachfrage nach bestimmten Produkten verändern, spielt 
insbesondere der institutionelle und rechtliche Rahmen, 
in dem Handlungen sich abspielen, eine wichtige Rolle 
(Gömann/Weingarten 2018: 10).  

So ist es Aufgabe der räumlichen Planung1, verschiedene 
Landnutzungen und die Verwendung natürlicher Res-
sourcen so zu organisieren, dass die unterschiedlichen 
Anforderungen der Gesellschaft bestmöglich erfüllt wer-
den. Dabei handelt es sich sowohl um die Bedürfnisse der 
lokalen Bevölkerung und der ansässigen Wirtschaft, als 
auch um den Anspruch, die Umweltqualität zu erhalten 
und Lebensräume für Tiere und Pflanzen zu sichern (vgl. 
§7 StROG). In vielen Fällen müssen dafür Entscheidungen 
zwischen Handlungsalternativen bzw. Interessensabwä-
gungen getroffen werden, die als Trade-Offs (Zielkonflikte) 
zwischen unterschiedlichen Nutzungsoptionen aufgrund 
ihrer räumlichen Wirksamkeit auch in hohem Maße Rele-
vanz für die Erbringung von Ökosystemleistungen besitzen.   
 
Trotz dieser Bedeutung wird das Konzept der ÖSL in der 
räumlichen Planung bisher kaum eingesetzt, was dazu 
führt, dass Nutzen, die von der Natur ausgehen, aber nicht 
auf realen Märkten gehandelt werden, unterbewertet 
oder gar nicht in Entscheidungsprozesse einbezogen wer-
den (Grêt-Regamey et al. 2008: 156). So können fehlende 
Informationen über den Wert der ÖSL zu schwerwiegen-
der Fehlallokation von Ressourcen und negativen exter-
nen Effekten führen, die unter Umständen hohe (volks-)
wirtschaftliche Kosten bedeuten (Emerton/Bos 2004: 23).  

Die ökonomische Bewertung von ÖSL bietet daher gro-
ßes Potential, diese Lücke zu überwinden und eine Inte-
gration von ÖSL in die Planung zu unterstützen. Zudem 
wird, in Zeiten knapper Budgets, die volkswirtschaftliche 
Betrachtungsebene bei der Rechtfertigung von Planungen 
zunehmend bedeutend. Trotz allem fehlt es in Österreich, 
eigentlich sogar weltweit, häufig an den rechtlichen und 

1 Die Raumplanung in Österreich ist eine Materie mit klar definierten 
Aufgaben und Zuständigkeiten. In diesem Artikel wird die räumliche 
Planung nicht nur in diesem engen Rahmen verstanden, sondern 
um Themenbereiche erweitert, die räumlich, insbesondere auch 
naturräumlich, bedeutend sind, etwa die forstliche Raumplanung 
oder die Naturschutzplanung.

institutionellen Rahmen, die eine ökonomische Bewer-
tung fordern, weshalb diese Informationen in der Regel 
nicht erhoben werden.  

Diese Arbeit argumentiert für eine umfassende Einbezie-
hung des Wertes ökologischer Leistungen in die räumliche 
Planung. Nachdem eingangs das Konzept der Ökosystem-
leistungen und die Bewertungsgrundlagen vorgestellt 
werden, wird aufgezeigt, dass ein öffentliches Interesse 
für natürliche Leistungen feststellbar ist. Anschließend 
werden vier Hauptanwendungsbereiche bzw. Potentiale 
aufgezeigt, die anhand von internationalen Fallbeispie-
len und der Einbettung ins österreichische Rechtssystem 
diskutiert werden. Darauf folgt schließlich eine Diskussion 
wie mit der Integration der ÖSL-Bewertung in österreichi-
sche Planungsprozesse aus empirisch-praktischer Sicht 
begonnen werden könnte.

2 Ökosystemleistungen und  
deren Bewertung

Von (leistungsfähigen) Ökosystemen gehen eine Vielzahl 
von Produkten und Leistungen aus, welche die Grundlage 
der menschlichen Existenz und des menschlichen Wohl-
ergehens darstellen. Sie erfüllen materielle und immateri-
elle Grundbedürfnisse, tragen zur Gesundheit und Sicher-
heit bei und spannen einen Rahmen für wirtschaftliches 
und soziales Handeln auf. Beispiele dafür sind die Bereit-
stellung von Trinkwasser, der Schutz vor Naturgefahren, 
genauso wie die Möglichkeit, sich in der Natur zu erholen 
oder aktiv zu betätigen (MEA 2005: 50).

Das Konzept der Ökosystemleistungen dient hierbei dazu, 
den Zusammenhang zwischen menschlichem Wohler-
gehen und dem Zustand von Ökosystemen aufzuzei-
gen und eine systematische Erfassung der Leistungen 
zu ermöglichen, die von den Ökosystemen ausgehen 
und vom Menschen im weitesten Sinne genutzt werden 
(Götzl et al. 2011: 9). Nach der Einteilung Common Inter-
national Classification of Ecosystem Goods and Services 
(CICES) der Europäischen Umweltagentur unterscheidet 
man zwischen Versorgungsleistungen, Regulierungs- 
und Erhaltungsleitungen sowie kulturellen Leistungen 
(Haines-Young/Potschin 2013: 18). Eine häufige Dar-
stellungsform der Beziehung von Ökosystemen und der 
menschlichen Gesellschaft, ist das Kaskadenmodell (siehe 
Abbildung 1). Dabei dient die (finale) Ökosystemleistung 
als Bindeglied zwischen der ökologischen und der anth-
ropogenen Sphäre, sie entsteht durch biophysische Struk-
turen und Prozesse im Ökosystem und stiftet Nutzen oder 
Wohlfahrt für die Gesellschaft, woraus sich ihr (ökonomi-
scher) Wert ergibt. 

So ermöglichen etwa Umweltfaktoren die Existenz eines 
Waldes, die Wurzeln der Bäume stabilisieren den Boden 
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und führen so zur Ökosystemleistung „Stabilisierung und 
Verminderung von Sediment- und Geschiebebewegun-
gen“ (Haines-Young/Potschin 2010). Diese Schutzfunktion, 
etwa vor Murenabgängen, ist wohlfahrtssteigernd, da sie 
einen positiven Nutzen für die betroffene Bevölkerung 
besitzt und Bedürfnisse dieser erfüllt. Das Kaskadensys-
tem unterstreicht, dass der menschliche Nutzen eng an 
die Funktionsfähigkeit des Ökosystems gebunden ist. Als 
nächster Schritt kann dieser Nutzen nun wiederum mit 
verschiedenen Methoden quantifiziert und bewertet wer-
den, etwa anhand der Kosten, die aufgewendet werden 
müssten, um die Hänge zu stabilisieren, würde es den 
Wald nicht geben (Bewertung anhand von Ersatzkosten).

Bewertet wird dabei nicht die Natur, als Naturkapital, 
sondern immer die Ökosystemleistung, die man als ‚Divi-
denden‘ (d.h. Einkommen als Flussgröße) verstehen kann 
(TEEB DE 2018:31). Weiters wird bei der Bewertung Bezug 
genommen auf eine Veränderung des Zustands der Natur, 
etwa aufgrund eines Projektes oder Programms, welche 
wiederum die Zu- bzw. Abnahme von Ökosystemleistun-
gen bewirken (Dietrich et al. 2014: 3). 

Herausfordernd bei der Bewertung von ÖSL ist, dass sie 
mehrheitlich nicht direkt auf Märkten gehandelt werden 
und deshalb über keinen (leicht ablesbaren) Preis verfü-
gen. Für die unterschiedlichen Kategorien von Werten, 
nutzungsabhängige, nutzungsunabhängige sowie direkte 
und indirekte Werte wurden in den letzten Jahrzehnten 
eine umfangreiche Bewertungsmethodologie entwickelt. 
Im Allgemeinen unterscheidet man zwischen drei Arten 
von Bewertungsmethoden: (1) Marktbewertungsmetho-
den, zu der auch Ersatzkosten und Schadenskostenberech-
nungen zählen (2) Methoden der offenbarten Präferenz 
(revealed preferences), insbesondere die Reisekostenme-
thode und dem hedonischen Preisansatz, und (3) Metho-

den der geäußerten Präferenz (stated preference), deren 
prominentesten Vertreter die kontingente Bewertungs-
methode (contingent valuation method) und Wahlexpe-
rimente sind. Ergänzt werden diese direkten Methoden 
durch die Sekundärmethode Benefit Transfer (4) (Pascual 
et al. 2010). Um Unsicherheiten und Unschärfen beim Ein-
satz der Methoden zu adressieren, werden die Ergebnisse 
von Ökosystemleistungsbewertungen i.d.R. in Form von 
Bandbreiten angeben (Hamel und Bryant 2017).

3 Ökosystemleistungen als  
öffentliches Interesse

Ein öffentliches Interesse ist „jenes Interesse, das die 
Behörden auf Grund der Rechtsnormen für die Allgemein-
heit wahrzunehmen haben“. Als unbestimmter Rechtsbe-
griff gibt es keine allgemeine Definition zum öffentlichen 
Interesse, vielmehr wird es in den einzelnen Verfassungs- 
und Verwaltungsgesetzen präzisiert (Bachmann et al. 
2010: 581). Konkret wird das Konzept bzw. der Begriff von 
Ökosystemleistungen in keinem einzigen österreichischen 
Rechtstext verwendet, dennoch ist es für das geltende 
Recht und darauf aufbauende Planungssystem weder 
uninteressant, noch unerheblich.

So findet man in den meisten der analysierten Gesetzen  
klare Verweise zur Bedeutung der Leistungen, die Men-
schen von der Natur beziehen. Dies beginnt bereits auf 
der verfassungsrechtlichen Ebene, in den Landesverfas-
sungen und den Staatszielbestimmungen. So findet man 
den Schutz der Natur bzw. Landschaft oder die Sicherung 
der natürlichen Lebensgrundlage in sechs von neun Lan-

Quelle: Eigene Darstellung nach de Groot et al. 2010 sowie Haines-Young/Potschin 2010.

Abbildung 1: Das Kaskadenmodell der Beziehungen zwischen den Ökosystemen und dem menschlichen Wohlergehen
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desverfassungen2, überwiegend unter dem Punkt der 
Ziele und Grundsätze des staatlichen Handelns. Deutlich 
konkretere Festlegungen von Ökosystemleistungen als 
öffentliches Interesse findet man in den Materiengeset-
zen. Zwischen den Waldfunktionen nach Forstgesetz und 
den ÖSL lassen sich klare Parallelen ziehen, im Wasser-
rechtsgesetz soll die Bereitstellung von ÖSL wie qualitativ 
hochwertigem Wasser, Hochwasserregulierung, unbe-

2 Keine Nennung der Begriffe „Natur“, „Landschaft“, „Ökosystem“ 
oder „Umwelt“ findet man in den Landesverfassungen von Wien, 
der Steiermark und dem Burgenland. 

schadetem Landschaftsbild oder aquatischen Habitaten 
sichergestellt werden (vgl. §30, §105 WRG 1959) und in 
den Naturschutzgesetzen spricht man vom Schutz des 
ungestörten Wirkungsgefüges des Naturhaushaltes (z.B. 
§1 Z2 Oö. NSchG 2001), also dem Ablauf natürlicher Ent-
wicklungen, welche die Grundlage sämtlicher Ökosystem-
leistungen darstellen.

Exemplarisch wird an dieser Stelle 
nun auf das Kärntner Raumord-
nungsgesetzes (K-ROG) eingegan-
gen, da sich daran Querverweise 
gut darstellen lassen. Wie in 
Tabelle 1 ersichtlich umfassen die 
Ziele der Raumplanung sowohl den 
Schutz und die Pflege von Versor-
gungsleistungen (Ziel 9) als auch 
Regulierungs- und Erhaltungs-
leistungen (Ziel 4, 13) und kultu-
rellen Leistungen (Ziel 2, 6, 11). 
Neben den Zielen, die einzelne ÖSL 
betreffen, wird auch allgemein der 
Natur- und Landschaftsschutz und 
die Berücksichtigung der ökologi-
schen Belastbarkeit betont. Zudem 
wird an mehreren Stellen auf die 
zukünftige Nutzung, im Sinne des 
Vermächtniswertes, von Ökosys-
temen und/oder ihren Leistungen 
verwiesen. Besonders interessant 
ist auch das Ziel 2, nach dem die 
Funktionsfähigkeit des Naturhaus-
haltes bewahrt werden soll, was 
bereits einen sehr klaren Bezug 
zum Konzept der ÖSL darstellt.

Das Begründen des öffentlichen 
Interesses für Ökosystemleistun-
gen ist dementsprechend wichtig, 
da Gültigkeit für alle nachgela-
gerten Planungen und Gesetze 
besteht. Weiters stellen die jeweili-
gen öffentlichen Interessen in den 
Materiengesetzen Entscheidungs-
maßstäbe dar, etwa ob Rodungs- 
oder Baubewilligungen im Grün-
land erteilt werden. Aus dem 
öffentlichen Interesse lässt sich 
ableiten, dass bei der Bewertung 
von räumlich wirksamen Maßnah-
men darauf eingegangen werden 
muss, ob durch sie ÖSL beeinträch-
tigt werden.

Tabelle 1: Übersicht über ÖSL-Bezüge in den Zielen des Kärntner  
Raumordnungsgesetzes
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4 Anwendungsbereiche von ÖSL 
Bewertung

Festzuhalten gilt, dass es durchaus gesetzliche Vorkehrun-
gen gibt, die negative Auswirkungen auf ÖSL reduzieren 
oder positive Entwicklungen, etwa Renaturierungen, för-
dern, ohne dabei auf das Konzept der ÖSL (konkret) einzu-
gehen. Es lässt sich jedoch durchaus ein Potential für den 
Einsatz von Ökosystemleistungsbewertung im Kontext von 
Landnutzungsentscheidungen feststellen das nun im Wei-
teren nach vier Hauptziele bzw. Anwendungsbereichen 
untergliedert wird: (1) die Darstellung unterschiedlicher 
Nutzen und Nutznießer_innen als Beitrag zum Interes-
sensausgleich, (2) die Gegenüberstellung des Wertes von 
Ökosystemleistungen mit anderen Kosten und Nutzen, (3) 
die Sichtbarmachung der Bedeutung der Natur, und (4) 
die Informationsgrundlage bei der Ausgestaltung von Inst-
rumenten, etwa von Förderungen.

4.1 Anwendung bei der Darstellung 
unterschiedlicher Nutzen und als 
Beitrag zur Interessensabwägung

Durch Landnutzungsentscheidungen die Ökosystemstruk-
turen und Prozesse verändern, wird die Bereitstellung von 
Ökosystemleistungen in unterschiedlicher Weise beein-
flusst. Es gibt Ökosystemleistungen, die gleichzeitig und 
ohne gegenseitige Beeinträchtigung aus demselben Sys-
tem oder derselben Landschaft bezogen werden können, 
während andere teilweise oder vollständig antagonistisch 
sind (McMichael et al. 2005: 55). Demnach kommt es 
nicht nur zu Trade-Offs zwischen rein technischer Nut-
zung, etwa Versiegelung oder Verbauung, bei der die ÖSL 

auf (nahezu) 0 reduziert werden, und natürlicher Nutzung, 
sondern auch zwischen den einzelnen Ökosystemleistun-
gen. 

Abbildung 2 skizziert die Wirkung einer steigenden Nut-
zungsintensität auf die unterschiedlichen Gruppen von 
ÖSL. Die Verläufe der einzelnen Kurven zeigen etwa, dass 
eine intensive Bewirtschaftungsform zwar Versorgungs-
leistungen, insbesondere die Bereitstellung land- und 
forstwirtschaftliche Produkte, maximiert aber gleichzeitig 
dadurch die anderen Leistungen reduziert werden. 

Vergleicht man etwa einen intensiv genutzten Wirtschafts-
wald in Fichtenmonokultur mit einem leicht genutzten 
Mischwald, so ist im ersten Fall zwar der Holzertrag höher, 
aber der Mischwald bietet durch Strukturvielfalt erhöhte 
Widerstandsfähigkeit und dadurch einen besseren Schutz 
vor Hangrutschungen (Schraft 2011: 3f; BMLRT 2017a: 
28). Gleichzeitig wird dieser, so zeigt eine internationale 
Metastudie, von Waldbesucher_innen bevorzugt, was sich 
in einem höheren Erholungswert niederschlägt (Grili et al. 
2014).

Das Beispiel eignet sich auch um aufzuzeigen, dass ÖSL 
auch eine unterschiedliche Bedeutung für bzw. Auswir-
kungen auf bestimmte Interessensgruppen haben, wobei 
diese Prozesse auf mehreren räumlichen und zeitlichen 
Ebenen ablaufen. Die Maximierung der Biomasseproduk-
tion, durch eine/n LandbesitzerIn, kann negative Auswir-
kungen auf die Bevölkerung im Umfeld des Landes haben, 
etwa durch reduzierte Erholungsqualität, genauso wie auf 
angrenzende Gebiete (z.B. durch beeinträchtigte Wasser-
regulierungsleistungen) oder auf künftige Generationen 
(z.B. durch die Verringerung der genetischen Vielfalt) 
(Europäische Kommission 2019: 8).

Bei Interessensabwägungen und Nutzungsentscheidun-
gen, die man in vielen Materiengesetzen findet, etwa bei 
der Erteilung von Wassernutzungsrechten (§ 12 Z 1 WRG 
1959) oder der Bewilligung von Rodungen (§ 17 FG 1975) 
und Bauten im Grünland (z.B. §35 Vbg. GNL.), dienen die 
in den jeweiligen Gesetzen definierten öffentlichen Inte-
ressen als Bewertungsmaßstab.  Wie in Kapitel 3 argu-
mentiert, lässt sich ein klares öffentliches Interesse für 
den Schutz und die Entwicklung von ÖSL feststellen, was 
die Bedeutung diese in Entscheidungsprozessen auch 
konkret anzusprechen hervorhebt. 

Durch die systematische Analyse der Ökosystemleistun-
gen wird eine breite Auseinandersetzung mit der Mul-
tifunktionalität von Ökosystemen ermöglicht, es kann 
aufgezeigt werden wie einzelne Landnutzungsentschei-
dungen auf die Erbringung unterschiedlicher Leistungen 
wirken und mit welchen volkswirtschaftlichen Gewinnen 
bzw. Verlusten diese verbunden sind und wie sich diese 
auf unterschiedliche Gruppen aufteilen. Im Kontext von 
Maßnahmen und Projekten macht die ökonomische 
ÖSL-Bewertung Trade-Offs zwischen ÖSL sichtbar. Wenn Quelle: Eigene Darstellung nach Braat/ten Brink 2010.

Abbildung 2: Abhängigkeit zwischen der Natürlichkeit von 
Ökosystemen und der Menge bzw. Qualität an ÖSL die sie 
bereitstellen
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etwa unterschiedliche Akteur_innen, wie Waldbesit-
zer_innen und Bewohner_innen des Waldumlandes, in 
unterschiedlichem Ausmaß von unterschiedlichen Leis-
tungen profitieren, kann eine Bewertung dazu eingesetzt 
werden, den rationalen Interessensausgleich zu unterstüt-
zen. Dadurch werden Entscheidungen transparenter, und 
die Gefahr, dass sich einzelne Gruppen mit Anliegen, die 
auf Kosten anderer verbunden sind, zu stark durchsetzen, 
kann verringert werden (vgl. Getzner 2015: 99f). Ebenso 
lassen sich auch auf höherer Ebene Effekte unterschied-
licher Landnutzungsstrategien prognostizieren, die etwa 
bei einer Veränderung des Waldanteils entstehen (z.B. 
Getzner et al. 2019; Fürst et al. 2013).

Ein besonderer Nutzen ergibt sich dadurch für die Raum-
planung, deren Hauptaufgabe die Ordnung von Nutzun-
gen im Raum anhand übergeordneter Ziele ist, die abge-
wogen werden um dem Gesamtwohl der Bevölkerung am 
besten zu entsprechen (Vgl. § 3 Vbg. RPG 1996). Bishe-
rige Arbeiten zur Ökosystemleistungsbewertung in der 
Planung nutzen etwa räumlich explizite Modelle um zu 
verdeutlichen wie unterschiedliche raumplanerische Ent-
scheidungen auf die Bereitstellung von ÖSL wirken und 
Zielkonflikte darzustellen (z.B. Grêt-Regamey/Kytzia 2007; 
Häyhä et al. 2015). Grêt-Regamey et al. (2008) wendete 
diese Methode auf potentielle Siedlungserweiterungsge-
biete in Davos an um zu analysieren, welche Flächen auf-
grund der hohen Wertigkeit ihrer Leistungen vorrangig für 
die Bereitstellung von ÖSL erhalten und nicht verbaut wer-
den sollen, demnach wo das öffentliche Interesse, etwa an 
der Schutzfunktion eines Waldes in einer Bergregion, dem 
Interesse nach Wohnraumschaffung überwiegt. 

4.2 Anwendung bei der Gegenüberstel-
lung von Kosten und Nutzen

Bei der ökonomischen Bewertung werden Nutzen, die von 
Ökosystemen ausgehen, bzw. Kosten, die durch Schäden 
in Ökosystemen entstehen, (meist) in Geldeinheiten aus-
gedrückt, wodurch sie sich für den Vergleich mit ande-
ren Kosten und Nutzen eignen. Auf diese Weise lassen 
sich auch (nicht-marktliche) Ökosystemleistungen, die 
ansonsten nicht oder nur unzureichend in der Evaluierung 
berücksichtigt werden, in Kosten-Nutzen-Analysen (KNA) 
oder multikriterielle Analysen eines bestimmten Projektes 
integrieren, und es kann dargestellt werden, ob eine Maß-
nahme, die in ein Ökosystem eingreift, auch einen Net-
to-Nutzen für die Gesellschaft bringt (DEFRA 2007: 13). 

Ein großer Anwendungsbereich ist im Umweltschutz, da 
sich durch die (monetäre) Bewertung Kosten von Maß-
nahmen „rechtfertigen“lassen, die auf eine Verbesserung 
von ÖSL abzielen. Besonders im Zusammenhang mit groß-
räumigen Gewässerrenaturierungen findet man Studien, 
in denen die verbesserte Natürlichkeit, die sich durch eine 
Zunahme an ÖSL quantifizieren lässt, den Projektkosten 
im Rahmen einer Kosten-Nutzen-Analyse gegenüberge-

stellt werden, mit durchwegs positiven Ergebnissen. Bei-
spiele dafür sind die Renaturierungen des Skjern-Flusses 
in Dänemark (Dubgaard et al. 2003), Deckers Creek im 
Osten der USA (Collins et al. 2005) oder des deutschen 
Emscher-Flusses (Gerner et al. 2018). Genauso wurden 
die Nutzen des Wetlands Reserve Program, eines Pro-
gramms zur Entwicklung von Augebieten auf Privatgrund 
durch finanzielle Anreize, bezüglich Erholungswert sowie 
Stickstoff- und Kohlenstoffretention, erhoben. Die Auto-
ren zeigen auf, dass die Wohlfahrtsgewinne durch eine 
Erhöhung der drei ÖSL bereits innerhalb eines Jahres die 
öffentlichen Ausgaben überstiegen (Jenkins et al. 2010).

In Österreich würde sich die Fließgewässerökosystemleis-
tungsbewertung, etwa als Begleitmaßnahme zu aktuellen 
Entwicklungen, beispielsweise im Rahmen von Gewäs-
serentwicklungs- und Risikomanagementkonzepten3, eig-
nen. Auf diese Weise könnten wasserbauliche Maßnahmen 
zur Verbesserung und Wiederherstellung der natürlichen 
Gewässerdynamik, zum Beispiel durch Flussaufweitungen, 
unterstützt werden. Durch Ökosystemleistungsbewertung 
kann man dem Umwelt- und Naturschutz ein zusätzliches 
Investitionsargument bieten um die Durchführung ähnli-
cher Projekte in der Zukunft zu fördern, wobei das nicht 
bedeutet, dass dem intrinsischen Wert der Natur weniger 
Bedeutung zu Teil wird.  

Genauso lassen sich monetär bewertete Leistungen in 
geläufige Bewertungsverfahren integrieren. Aktuell findet 
man in der österreichischen Planungslandschaft wenig 
Ansätze die eine ökonomische Bewertung von Umweltef-
fekten fordern. So ist im Wasserbautenförderungsgesetz 
zwar eine Einbeziehung von soziokulturellen und ökologi-
schen Aspekten in die KNA vorgesehen, etwa Schaffung 
von Retentionsraum, Auswirkungen auf die Erholungsqua-
lität sowie ökologische Wirkungen von Hochwasserschutz-
projekten, doch werden sie unter dem Punkt „nicht bewer-
teten und nicht monetär bewertbaren ökonomischen 
Effizienznutzen sowie der außerökonomischen Effekte“ 
geführt, da „keine geeigneten Bewertungsansätze“ vor-
liegen (BMLRT 2008: 22f). Nach Ansicht der Autorin gibt 
es aber durchaus anerkannte Ansätze zur ökonomischen 
Bewertung von Effekten, die ÖSL betreffen, weshalb eine 
Erweiterung der Kosten-Nutzen-Untersuchung von Hoch-
wasserschutzmaßnahmen um diese Parameter durchaus 
machbar wäre und sinnvoll erscheint.

Ein zweites Beispiel ist die in der Wasserrahmenrichtlinie 
(WRRL) geforderte Wirtschaftlichkeitsanalyse der Wasser-
nutzung, die sich am gesamtökonomischen Wert von Was-

3 Ein Gewässerentwicklungs- und Risikomanagementkonzept (GE-
RM) ist eine „zeitlich, sachlich und räumlich übergeordnete flus-
sraumbezogene Fachplanung, mit deren Hilfe die Planungen und 
Aktivitäten im Flussraum, insbesondere die Maßnahmen des Hoch-
wasserrisikomanagements mit den fachlich notwendigen und mög-
lichen Maßnahmen für die Zielerreichung nach der europäischen 
Wasserrahmenrichtlinie abgestimmt und vernetzt werden können“ 
(BMNT, 2016: 6). 
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serressourcen orientieren und demnach auch Umwelt- 
und Ressourcenkosten einbeziehen soll (Artikel 5, Artikel 
9 WRRL 2000). Das Erheben von sozialen, umweltspezi-
fischen und ökonomischen Effekten der Kostendeckung 
sowie nicht-marktlichen Leistungen ist jedoch im öster-
reichischen Gesetzestext als optional ausgedrückt (§55e 
Z 1 1 WRG 1959). Während es aktuell noch keine effek-
tive Umsetzung zu kostendeckenden Preisen von Wasser-
dienstleistung in Österreich gibt besitzt die Vorgabe aus 
der WRRL großes Potential, die vielfältigen Leistungen von 
Gewässerökosystemen und deren volkswirtschaftliche 
Bedeutung besser abzubilden und, darauf aufbauend, Ent-
scheidungen zu treffen (Brouwer et al 2008: 2). 

4.3 Anwendung als Informationsgrund-
lage und zur Bewusstseinsbildung

Die ÖSL-Bewertung bietet die Möglichkeit, einzelne Nut-
zen und den gesamtgesellschaftlichen Wert, die aus 
Ökosystemen hervorgehen, aufzuzeigen, was dazu bei-
trägt der Öffentlichkeit die Bedeutung (funktionsfähiger) 
Ökosysteme zu vermitteln. De Groot nannte bereits 1992 
die Bedeutung der ÖSL Bewertung für die „Environmental 
Education and Awareness“. Ein Überblick über die funk-
tionalen Zusammenhänge zwischen Mensch und natürli-
cher Umwelt kann zu mehr Verständnis und Bewusstsein 
beitragen und unterstützt damit das Setzen erforderli-
cher Maßnahmen, um eine weitere Verschlechterung der 
Umwelt zu reduzieren oder zu verhindern (367f). Neben 
allgemeiner Bewusstseinsbildung geht es auch darum 
Informationen als Grundlage für (politische) Diskussionen 
zu generieren und Hilfestellung dafür zu bieten, Entschei-
dungen im Bereich der Raumplanung, Landnutzung und 
Landbewirtschaftung wissenschaftlich besser zu fundie-
ren. 

Die Mehrheit der ÖSL-Bewertungsstudien der vergan-
genen Jahre hatte das Aufzeigen des monetären Wertes 
ohne konkrete Anwendung, etwa der Berücksichtigung 
in einer KNA, zum Ziel. Dabei wurden die Untersuchun-
gen auf unterschiedlichen Ebenen durchgeführt, kom-
munal, etwa die Bewertung des Erholungswertes entlang 
eines Flussabschnittes, bis national. Für Wälder liegt zum 
Beispiel eine Reihe von nationalen Studien, etwa für die 
Schweiz (von Grüningen er al. 2014), Deutschland (Elsas-
ser/Weller 2013) oder Polen (Bartczak et al 2008), vor, 
die sich mit dem Erholungswert der Wälder beschäftigen. 
Dabei soll die landesweite Bedeutung der Wälder als Erho-
lungsräume dargestellt werden. Die Ergebnisse dieser 
Untersuchungen sind sehr hohe Beträge, die nicht konkret 
in der Planung eingesetzt werden können, jedoch eignen 
sie sich, so heißt es im Vorwort der Schweizer Untersu-
chung, als „Grundlage für die politische Diskussion darü-
ber, wie viel uns unser Erholungswald wert ist und wie wir 
diese Dienstleistung in Zukunft finanzieren wollen" (von 
Grüningen et al. 2014: 7).

Nach Lienhoop und Hansjürgens ist in Entscheidungspro-
zessen die Durchführung einer Bewertung an sich, unab-
hängig der Ergebnisse, bereits sehr wertvoll, da sie bei den 
Stakeholder_innen zu einer Bewusstseinsschärfung für 
den Wert von ÖSL führt (2010). So ist es auch das Ziel der 
internationalen TEEB Studien, das Bewusstsein der brei-
ten Öffentlichkeit für den Wert von Natur als Lebens- und 
Wirtschaftsgrundlage zu schaffen, damit dieser zukünftig 
nicht nur in politischen, sondern auch in privaten und 
unternehmerischen Entscheidungen Berücksichtigung fin-
det (TEEB 2011, TEEB DE 2016). Dies ist auch mit einer 
erhöhten Akzeptanz in der Gesellschaft verbunden, die 
etwa mit einer Erhöhung der öffentlichen, aber auch pri-
vaten finanziellen Mittel für Umweltbelange verbunden 
sein kann. In Österreich wäre es ebenso wichtig, informa-
torische Instrumente zu nutzen, um die Ergebnisse von 
Ökosystemleistungsbewertungen öffentlichkeitswirksam 
zu kommunizieren.

4.4 Anwendung bei der Erstellung von 
Finanzierungs- und Anreizsystemen

Eine Monetarisierung von Ökosystemdienstleistungen, die 
in der Regel durch öffentliche oder private Landnutzungs-
entscheidungen verringert oder erhöht werden, bietet 
eine Verhandlungsbasis für Finanzierungs- und Anreiz-
systeme. (Inter-)Nationale oder regionale Stellen können 
die ÖSL-Bewertung heranziehen, um Förderprogramme 
oder Payment for Ecosystem Service (PES) -ähnliche Ins-
trumente auszugestalten. Der Schwerpunkt liegt dabei 
darauf, privates Handeln zu beeinflussen, Umwelt- und 
Naturschutzleistungen von Landbesitzer_innen, die über 
die gute fachliche Praxis hinausgehen zu honorieren und 
auf diese Weise die Bereitstellung (nicht-marktlicher) ÖSL 
zu unterstützen. Als Gegenstück zu Förderungen für die 
Bereitstellung von ÖSL, könnten auf Basis der bewerteten 
Leistungen auch Ausgleichsmechanismen gestaltet wer-
den, die bei der negativen Beeinflussung von Ökosyste-
men greifen (vgl. TEEB DE 2016: 334).

In Wäldern wird die Ökosystemleistungserbringung ins-
besondere durch die forstliche Pflege bestimmt, etwa 
die Art der Holzentnahme oder die Wahl und Mischung 
der Baumarten. Diese forstlichen Entscheidungen liegen 
überwiegend im eigenen Ermessensbereich der Wald-
besitzer_innen, auch wenn sie auf dem Forstgesetz und 
der forstlichen Raumplanung basieren. Sofern es zu kei-
ner Umwandlung, sprich Rodung, des Waldes kommt, die 
einer Bewilligung unter Abwägung des öffentlichen Inte-
resses unterliegt, könnte der Hauptanwendungsbereich 
der Waldökosystemleistungsbewertung in der Festlegung 
von adäquaten Fördersummen für Waldbehandlungen 
liegen, welche die Produktion ausgewählter ÖSL unter-
stützen. Auch in Fließgewässerökosystemen könnten 
Förderprogramme die Bereitstellung von Ökosystemleis-
tungen durch veränderte Landnutzungen unterstützen, 
etwa, indem man Landbesitzer_innen beim Anlegen von 
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Uferrandstreifen oder der Wiederherstellung von Auwäl-
dern auf landwirtschaftlich genutzter Fläche unterstützt. 
International sind vergleichbare Systeme bereits weit ver-
breitet, etwa das bereits erwähnte Wetland Reserve Pro-
gramm (Jenkins et al. 20105) oder Payment for Watershed 
Service Projekte zum Beispiel in Südamerika (Schneider 
2018). 

In Österreich werden bestimmte umweltschutzverträgli-
che und ÖSL-fördernde Praktiken und Managementziele 
etwa durch die forstliche Förderung oder das nationale 
GAP Programm (LE 14-20) unterstützt. Zwar basieren die 
Förderungen auf dem Grundsatz, dass das geförderte Ver-
halten bzw. die finanzierten Maßnahmen, im öffentlichen 
Interesse sind und daher einen gesellschaftlichen Wert 
besitzen, eine Quantifizierung oder gar monetäre Bewer-
tung der Verbesserungen in der Ökosystemleistungser-
bringung ist jedoch nicht vorgesehen.

Finanzielle Unterstützung ist insbesondere dann wichtig, 
wenn die Maßnahmen, etwa, weil sie mit einem verringer-
ten Erntevolumen verbunden sind, zu Einkommenseinbu-
ßen bei Land- oder ForstwirtInnen führen. Nach LE 14-20 
können Subventionen für das Anlegen von Wald durch die 
Umwandlung von Agrarflächen (8.1.1) beantragt werden. 
Neben der Förderung der Investitionskosten (Pflanzung 
und Pflege) werden für die ersten zwölf Jahre auch Aus-
gleichszahlungen für das entgangene landwirtschaftliche 
Einkommen ausgezahlt (Europäische Kommission 2017: 
42f). Auf diese Weise sollen die Opportunitätskosten (teil-
weise) abgedeckt werden. Anstelle Förderungen in Höhe 
des entgangenen Einkommens auszuzahlen könnte man 
bei der Festlegung des Betrages auch Bezug auf den Wert 
des entstehenden Nutzen, welcher i.d.R. sehr viel höher 
ist (Balmford et al. 2002), nehmen, wodurch ein zusätzli-
cher Anreiz geschaffen wird diese Landnutzungsentschei-
dung zu treffen.

5 Conclusio und Diskussion

Ökosysteme werden in hohem Ausmaß durch öffentliche 
und private Landnutzungsentscheidungen beeinflusst, die 
nicht selten rein betriebswirtschaftlichen und kurzsichti-
gen Motiven folgen. Das Konzept der Ökosystemleistun-
gen und ihrer Bewertung hat zwar in den letzten Jahren 
stark an Popularität gewonnen (Albert/von Haaren 2012: 
11), doch ist es nicht in der Alltagswelt der meisten Men-
schen und auch Planer_innen angekommen. Wie in den 
letzten Kapiteln dargelegt bietet die systematische Erhe-
bung und ökonomischen Bewertung der natürlichen Leis-
tungen viele Chancen den Interessensausgleich zu unter-
stützen, eine größere Bandbreite volkswirtschaftlicher 
Effekten darzustellen, bewusstseinsbildend zu wirken und 
Förderungsinstrumente zu gestalten. 

Dabei sollen, wie auch auf europäischer Ebene betont 
wird, keine gänzlich neuen Instrumente entwickelt, son-
dern vielmehr in ausgewählten Bereichen Kommunika-
tions- und Entscheidungsprozesse um bisher fehlende 
Informationen ergänzt werden. Die Integration von 
Ökosystemleistungen und deren Bewertung soll als Ergän-
zung innerhalb des bestehenden Planungsrahmens erfol-
gen, nicht in Form von parallelen Prozessen (Europäische 
Kommission 2019: 16).

An diesem Punkt stellt sich nun die Frage an welcher 
Stelle bei der Integration angesetzt werden soll. Langfris-
tig bedarf es für eine umfassende Integration der ÖSL-Be-
wertung in bestehende Verfahrensabläufe der Anpassung 
unterschiedlicher institutioneller, rechtlicher und perso-
neller Rahmenbedingungen, etwa bezüglich der Verteilung 
von Zuständigkeiten, Aufbau von Fähigkeiten und Aufstel-
lung von Finanzierung, sowie der Adaption gesetzlicher 
Grundlagen. Im Vorfeld dazu lassen sich jedoch durchaus 
einzelne (Pilot-)Projekte umsetzen. Dafür eignet sich etwa 
die Bewertung der Auswirkungen von Renaturierungen 
auf die Bereitstellung von Fließgewässerökosystemleistun-
gen, bei der man sich auf eine Vielzahl von bestehenden 
Forschungsarbeiten stützen kann und durch die der gesell-
schaftliche Wert von Investitionen in den Naturschutz 
hervorgehoben wird. Auch bietet es sich aus an, dort zu 
beginnen wo bereits eine rechtliche Grundlage besteht, 
also zum Beispiel durch die Vorgaben der Wasserrahmen-
richtlinie. Zur Einbeziehung von Ökosystemleistungen bei 
der Berechnung der Umwelt- und Ressourcenkosten wur-
den zudem anwendungsorientierte Leitlinien erarbeitet 
(Projekt Aquamoney) (Brouwer et al. 2009).

Langfristig sollte die Bereitstellung von Ökosystemleistun-
gen als ökonomische Chance – und nicht als Entwicklungs-
hemmnis verstanden werden, denn wie das Konzept der 
ÖSL aufzeigt und es auch im TEEB DE heißt, ist der Schutz 
der Natur „eine notwendige Investition für das mensch-
liche Wohlergehen und die wirtschaftliche Entwicklung 
heutiger und künftiger Generationen“ (2016: 353).
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